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INKA Beteiligungsverwaltung GmbH 
 

Wiesbaden 
 
(vormals firmierend unter Firma Admiral Beteiligungsverwaltungs AG, gem. HV vom 
16.12.2011-URNr.1141/2011 Notar Kurt Feller, Wiesbaden umfirmiert in Inka 
Beteiligungsverwaltungs AG und gem. HV vom 12.06.2013, URNr. 493/2013 Notar Kurt 
Feller, Wiesbaden, durch formwechselnde Umwandlung in Inka Beteiligungsverwaltung 
GmbH geändert, die „Emittentin“ oder die „Gesellschaft“) 
 

Bekanntmachung der Beschlüsse der zweiten Anleihegläubigerversammlung 
vom Dienstag, den 11. Dezember 2018 

 
betreffend die 

 
5,1% Inhaberschuldverschreibung von 2010/2018 der Inka Beteiligungsverwaltung GmbH, 
Wiesbaden (vormals Admiral Beteiligungsverwaltungs AG) im Gesamtnennbetrag von bis zu 
EUR 20.000.000,00 (ISIN DE000A1EWR69 / WKN A1EWR6) mit Fälligkeit am 31.10.2018, 
eingeteilt in 20.000,00 auf den Inhaber lautende, untereinander gleichberechtigte 
Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag in Höhe von jeweils EUR 1.000,00 (jeweils 
eine „Teilschuldverschreibung" oder zusammen die „Teilschuldverschreibungen" oder die 
„Anleihe“).  
 

Die zweite Gläubigerversammlung der Inhaber der Schuldverschreibungen hat am 
Dienstag, den 11. Dezember 2018 folgendes beschlossen: 

 

§ 3 Nr. 1 der Schuldverschreibungsbedingungen wird geändert und wie folgt neu 

gefasst: 

 

Die Emittentin verpflichtet sich die Inhaber-Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag 

von bis zu EUR 20.000.000,00, eingeteilt in 20.000 Inhaber-Teilschuldverschreibungen im 

Nennbetrag zu je EUR 1.000,00, zum Nennbetrag in 10 Raten, bis zum 31.10.2028                     

- vorbehaltlich § 3 Nr.4 der Schuldverschreibungsbedingungen - wie folgt je 

Teilschuldverschreibung zurückzuzahlen: 

 

 Fälligkeits-

termin 

Rückzahlungsbetrag je 

Teilschuldverschreibung 

in EUR 

Valutabetrag je                                          

Teilschuldverschreibung in 

EUR 

1. Rate 31.03.2019 105,00 895,00 

2. Rate 31.10.2020 36,00 859,00 

3. Rate 31.10.2021 36,00 823,00 

4. Rate 31.10.2022 36,00 787,00 

5. Rate 31.10.2023 36,00 751,00 

6. Rate 31.10.2024 105,00 646,00 

7. Rate 31.10.2025 120,00 526,00 

8. Rate 31.10.2026 140,00 386,00 

9. Rate 31.10.2027 165,00 221,00 

10. Rate 31.10.2028 221,00 0,00 
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Der Geschäftsführung wird untersagt, finanzielle Verbindlichkeiten einzugehen, die 5.000,- € 
p.a. überschreiten. 
 
 
§ 2 Nr. 1 der Schuldverschreibungsbedingungen wird geändert und wie folgt neu 

gefasst: 

 

Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden ab dem 01. November 2010 (einschließlich) 

(der „Begebungstag“) bezogen auf ihren Valutabetrag nach Maßgabe der folgenden 

Zinssätze jährlich verzinst:  

• ab dem Begebungstag (einschließlich) bis zum 01.11.2017 (ausschließlich) mit jährlich 

5,1%, 

• ab dem 01.11.2017 (einschließlich) bis zum 01.11.2018 (ausschließlich) mit jährlich 

0,0%, es findet keine Zinszahlung statt, 

• ab dem 01.11.2018 (einschließlich) bis zum 01.11.2028 (ausschließlich) mit jährlich 

1,85%. 

 

Die Zinsen werden jährlich berechnet und ausgezahlt. Sie sind erstmals nachträglich am 

31.10.2011 und sodann am 31.10 eines jeden Jahres sowie letztmalig am 31.10.2028 fällig. 

 
 
§ 3 Nr. 4 der Schuldverschreibungsbedingungen wird wie folgt vollständig neu 

gefasst: 

 

Die Emittentin ist berechtigt, die Anleihe künftig jederzeit vor dem Ende der Laufzeit, zu 

einem durch die Emittentin frei wählbaren Zeitpunkt und Betrag, zum Nennbetrag ganz oder 

teilweise und ohne Zahlung einer Vorfälligkeits- oder sonstigen Entschädigung und 

einheitlich verteilt auf alle Teilschuldverschreibungen mit einer Kündigungsfrist von 

mindestens 20 Bankarbeitstagen gemäß § 8 „Bekanntmachungen“ der 

Schuldverschreibungsbedingungen gegen-über den Anleihegläubigern vorzeitig zu kündigen 

und zum Kündigungstermin zum Nennbetrag ganz oder teilweise zurückzuzahlen. Durch 

eine teilweise vorzeitige Teilrückzahlung wird der Restnennbetrag je Teilschuldverschreibung 

und damit die Hauptforderung der Anleihegläubiger gegen die Emittentin weiter reduziert. 

 
 
Abgestimmt bei allen vorstehenden Beschlüssen haben Inhaber mit 1.158 Inhaber-
Teilschuldverschreibungen mit ebenso vielen Stimmen. Dies entspricht 49,95 Prozent des 
ausstehenden Gesamtnennwerts der 5,1% Inhaberschuldverschreibung von 2010/2018 
der Inka Beteiligungsverwaltung GmbH. 
 
Die Zustimmungsquote betrug bei allen vorstehenden Beschlüssen mit jeweils 1.158 Ja-
Stimmen 100,00 Prozent. 
 
Der Vorsitzende erklärt, dass die Gesellschaft die beschlossenen Änderungen der 
Anleihebedingungen annimmt. 
 
Wiesbaden im Dezember 2017 
 

INKA Beteiligungsverwaltung GmbH 
Geschäftsführer 


